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Planfeststellungsbeschluss gemäß § 68 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) zur Umsetzung von Hochwas
serschutzmaßnahmen im Rahmen des Starkregenrisikomanagementkonzepts im Bereich „Bühl/Gei
gensack" durch die

• Herstellung eines neuen offenen Bachverlaufes mit Anbindung an den „Oberen Bampfen" auf 
Fist. Nr. 142, 387, 388, 389, 389/1, 400, Gemarkung/Gemeinde Baindt sowie

• Verlegung und des Ausbaus des bestehenden Bachlaufes auf Fist. Nr. 455/9,131/1,137/1 und 
453, Gemarkung Baindt

• Querungen für die Sulpacher Straße, Hirschstraße, Zeppelinstraße

Antragstellerin: Gemeinde Baindt

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Landratsamt Ravensburg - Bau- und Umweltamt/Sachgebiet Oberflächengewässer - erlässt auf An
trag der Gemeinde Baindt vom 29.07.2021 folgenden

Planfeststellungsbeschluss:

I. Planfeststellung

Der Plan für die Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen im Gebiet Bühl in Baindt mit folgen
den Einzelmaßnahmen wird festgestellt:

BIC: SOLADES1RVB

Bankverbindung:

IBAN: DE87 6505 0110 0048 0003 23
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1. Die Herstellung eines neuen offenen Bachverlaufes mit Anbindung an den „Oberen Bampfen" auf 
Fist. Nr. 142, 387, 388, 389, 389/1, 400,

2. die Verlegung und des Ausbaus des bestehenden Bachlaufes auf Fist. Nr. 455/9,131/1,137/1 und 453,
3. die Querungen für die Sulpacher Straße auf Fist. Nr. 386, Hirschstraße auf Fist. Nr. 42, Zeppelinstraße 

auf Fist. Nr. 455/9, sowie
4. der Austausch der bestehenden Bachverdolung im Waldabschnitt von DN 700 durch DN 800 bei Fist. 

Nr. 379,
-jeweils Gemarkung und Gemeinde Baindt-.

Die Maßnahmen haben zur Folge, dass durch den neu geschaffenen Bachverlauf die Abflusskapazität 
im Bereich des Einzugsgebietes Bühl auf ein 100 -jährliches Hochwasserereignis (HQ100) gesteigert wird 
und auch Überflutungen aufgrund außergewöhnliche Starkregenereignisse verhindert werden.

5. Die Planunterlagen nebst Grüneinträgen sind Bestandteil dieses Beschlusses (s. II.).

6. Die Entscheidung ergeht unter Nebenbestimmungen (s. III.).

7. Diese Entscheidung ergeht gebührenfrei.

II. Planunterlagen:

Dem festgestellten Plan liegen, neben dem Antrag der Gemeinde Baindt vom 29.07.2021, die von der
Fassnacht Ingenieure GmbH, Ziegeleistraße 3, 
29.07.2021 zugrunde:

88410 Bad Wurzach erstellten Planunterlagen vom

•

•

Erläuterungsbericht
mit Grüneintrag vom 13.05.2022
Hydraulische Berechnungen Bachlauf

Ergänzt: 10.03.2022

•
e

•

Starkregenmanagement-Berechnung
Hochwasserschutz Baindt Detailkarte
Baugrunduntersuchungen

Erstellt: 23.01.2022

• Übersichtsplan 1:10.000 Erstellt: 10.11.2020
• Übersichtslageplan 1: 2.500
• Lageplan Achse Bühl 1: 250 Ergänzt: 09.11.2021
• Lageplan Achse Geigensack 1: 250 Ergänzt: 09.11.2021
• Lageplan Baustelleneinrichtung 1: 250 Ergänzt: 22.03.2022
• Regelprofil Achse Bach Bühl 1:100
• Regelprofil Achse Bach Geigensack 1:100
• Höhenplan Achse Bühl 1:500/ 100
• Höhenplan Achse Geigensack 1:500/ 100
• Querprofile Achse Bühl 0+020 - 0+100 1:100 Ergänzt: 09.11.2021
• Querprofile Achse Bühl 0+100 - 0+190 1: 100 Ergänzt: 09.11.2021
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Querprofile Achse Bühl 0+200 - 0+277.15
mit Grüneintrag vom 21.07.2022

1:100

Querprofile Achse Geigensack 0+000 - 0+160 1:100
Querprofile Achse Geigensack 0+180 - 0+340 1: 100 Ergänzt: 09.11.2021
Anpassung Bachlauf Durchlass Waldweg 1:50/1:25 Ergänzt: 09.11.2021
mit Grüneintrag vom 21.07.2022
Lageplan Regelschnitte Bepflanzung Bühl 1:500/ 100 Ergänzt: 12.08.2021
mit Grüneintrag vom 21.07.2022
Lageplan Regelschnitte Bepflanzung Geigensack 
mit Grüneintrag vom 21.07.2022

1: 500 Ergänzt: 12.08.2021

Vom Ingenieurbüro Sieber, Am Schönbühl 1, 88131 Lindau liegen außerdem folgende Planunterlagen 
zugrunde:

• Umweltverträglichkeitsvorprüfung Erstellt: 14.07.2021
• Natura 2000 - Vorprüfung
• Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung Erstellt: 23.07.2021

Vom Ingenieurbüro HPC AG, Jahnstraße 26, 88214 Ravensburg liegt das Bodenschutzkonzept/-plan vom 
21.03.2022 vor.

III. Nebenbestimmungen

1. Allgemeine Auflagen

1.1. Der Beginn der Baumaßnahme und die Fertigstellung der Maßnahme sind dem Landratsamt 
Ravensburg - Bau- und Umweltamt/Sachgebiet Oberflächengewässer (Kontakt siehe Briefkopf) - 
gern. § 78 Abs. 1 Wassergesetz (WG) rechtzeitig mit den beigefügten Baubeginns- und Fertigstel
lungsanzeigen anzuzeigen.

1.2. Die Abnahme der Gewässerausbaumaßnahme wird nach § 78 Abs. 2 S. 1 Wassergesetz (WG) wegen 
besonderer Umstände des Einzelfalls angeordnet. Nach Fertigstellung der Anlage ist beim Landrat
samt Ravensburg - Bau- und Umweltamt/Sachgebiet Oberflächengewässer (Kontakt wie oben) - 
die Abnahme der Gewässerausbaumaßnahme nach § 78 Wassergesetz (WG) zu beantragen. Sind 
Abweichungen im Plan erfolgt, sind zur Abnahme Bestandspläne mit den tatsächlichen Abmessun
gen vorzulegen.

1.3. Eine Mehrfertigung der Entscheidung ist dem verantwortlichen Bauleiter, dem Fachbauleiter und 
dem ausführenden Unternehmer zusammen mit den vom Landratsamt Ravensburg - Bau- und Um
weltamt/Sachgebiet Oberflächengewässer - anerkannten Ausführungsplänen vor Baubeginn aus
zuhändigen.
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1.4. Das Vorhaben ist plan- und bestimmungsgemäß auszuführen. Die von der Gemeinde Baindt vorge
legten Antragsunterlagen sind unter Einbeziehung der Nebenbestimmungen dieses Planfeststel
lungsbeschlusses bei der Umsetzung der Maßnahme einzuhalten. Technisch notwendige Änderun
gen in der Ausführung der Anlage sind dem Landratsamt - Bau- und Umweltamt/Sachgebiet Ober
flächengewässer (Kontakt wie oben) - rechtzeitig vor der Ausführung zur Feststellung, ob eine we
sentliche Änderung vorliegt, schriftlich anzuzeigen. Sie dürfen nur mit Zustimmung des Sachgebie
tes Oberflächengewässer vorgenommen werden. Daher sind die Arbeiten bis zur Entscheidung aus
zusetzen.

1.5. Die Bauausführungspläne sind dem Landratsamt rechtzeitig vor Baubeginn vorzulegen. Während 
der Bauausführung sind mit dem Antragsteller, dem Fachplaner, der ausführenden Baufirma und 
dem Landratsamt Ravensburg, Bau- und Umweltamt gemeinsame Baustellentermine durchzufüh
ren um die genaue Art und Weise der Ausgestaltung der Gewässerausbaumaßnahme vor Ort ein
vernehmlich abzustimmen.

1.6. Die Baumaßnahmen müssen durch eine ökologische Baubegleitung begleitet und überwacht wer
den. Die ökologische Baubegleitung muss im Vorfeld zu sämtlichen Baumaßnahmen benannt und 
dem Landratsamt Ravensburg, Bau- und Umweltamt/Sachgebiet Naturschutz, Ansprechpartnerin: 
Frau Birnkammer, Tel.: 0751/85-4248, E-Mail: s.birnkammer(5)rv.de, mitgeteilt werden. Die Aufga
ben der Ökologischen Baubegleitung umfasst auch die fachliche Begleitung der Umsetzung der Vor
gaben zur Anlage des Bauchlaufs, die in der Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung formuliert wurden 
und der Sicherung von Strömungshindernissen (s.o.). Die Gestaltungsmaßnahmen am Gewässer 
sind unter Aufsicht der ökologischen Baubegleitung in Abstimmung mit den Landratsamt Ravens
burg, Bau und Umweltamt/Sachgebiet Oberflächengewässer auszuführen.

1.7. Bei der Detailbauausführung sind erhöhte Anforderungen an die Bauleitung zu stellen. Eine regel
mäßige Überwachung während der Bauphase ist durch einen im Wasserbau fachkundigen Baulei
ter sicherzustellen. Die Bauleitererklärungen sind dem Landratsamt Ravensburg, Bau und Umwel
tamt/Sachgebiet Oberflächengewässer vor Baubeginn vorzulegen.

1.8. Notwendige Wasserhaltungsmaßnahmen während der Bauzeit sind so vorzunehmen, dass eine 
Aufwirbelung von Feinsedimenten bzw. eine Gewässertrübung weitgehend vermieden wird. Bei 
den Bauarbeiten sind zum Schutz vor stofflichen Einträgen in das Gewässer durch geeignete Maß
nahmen sicherzustellen, dass keinerlei wassergefährdende Stoffe wie Schmierstoffe, Zementab
wässer, Betonreste, Strahlgut, Schleifpartikel, Staub oder Farbe etc. ins Gewässer gelangen. Anfal
lende Betonreste, oder Spritzwasser sind aufzufangen und ordnungsgemäß zu entsorgen. Bei Ar
beiten im Gewässerbereich dürfen nur Maschinen zum Einsatz kommen, die mit biologisch abbau
baren Ölen und Schmierstoffen ausgerüstet sind.



2. Auflagen Wasserbau

2.1. Bachgestaltung

2.1.1. Der neue Bachlauf ist naturnah, charakteristisch als Wiesenbach, auszugestalten. Bachufer und 
Bachsohle sind weitgehend ohne technischen harten Verbau herzustellen. Bei der Bauausführung 
sind Normprofile zu vermeiden. D.h., es ist daher daraufzu achten, dass das Bachbett nicht in in
genieurmäßiger, kanalartiger, geometrischer Gestaltung als einheitliches monotones Grabenprofil 
ausgeführt wird. Das Mittelwasserabflussprofil soll unter Berücksichtigung der zur Verfügung ste
henden Platzverhältnisse in seiner Linienführung möglichst leicht mäandrierend mit Vertiefungen 
und Verengungen ausgestaltet werden. Die Sohlbreite des Mittelwasserbetts ist mit ca.20 cm grob 
vorzuprofilieren. Profilaufweitungen für den Hochwasserabfluss dürfen erst oberhalb der Mittel
wasserlinie erfolgen. Hierbei ist das Gewässerprofil unter Berücksichtigung der Hydraulik möglichst 
naturnah mit dynamischen Quer- und Längsprofil herzustellen.

2.1.2. Das Gewässer wird als gegliedertes Gewässerprofil hergestellt. Die in Folge der Mäandrierung 
variierende Sohlbreiten, Wassertiefen und Uferböschungen des Mittelwasserabflussprofils sind 
durch Schaffung von Prall- und Gleitufern so zu gestalten, dass auch bei Niedrigwasser möglichst 
ein gebündelter Wasserabfluss mit einer ausreichenden Wassertiefe gewährleistet werden kann. 
Es sollen sich unterschiedliche Wassertiefen und Fließgeschwindigkeiten einstellen können.

2.1.3. Im Bereich Gewässerlauf Geigensack und nachfolgende neuen gestalten Bachlauf der Sulpacher 
Straße müssen auch gezielt Initialmaßnahmen mittels ingenieurbiologischen Bauweise (Einbringen 
von Störsteinen, Wurzelstöcke, Buhnen, Holzpflöcke, usw.) angewendet werden, welche eigendy
namische Gewässerentwicklungsprozesse fordern und gewässerökologische Nischen für die Aqua- 
fauna schaffen. Die Anzahl der im Plan4_20.1-Pfp angetragene Initialmaßnahme sind bei der Um
setzung mindestens mit dem Faktor 2 zu erhöhen. Die einzubauenden Strukturelemente sind in 
geeigneter Weise vor Abschwemmen bei Hochwasser zu sichern. Dem neuen Bachlauf sind ausrei
chend breite Gewässerrandstreifen für die eigendynamische Entwicklung einzuräumen.

2.1.4. Das Bachbett ist mit kiesig steinigem Substrat auszubilden. Der Korndurchmesser ist so auszu
wählen, dass dieser dem gebietstypischen Bachsubstrat entspricht, welches im unmittelbaren 
Bachober- und Unterlaufanzutreffenden ist.

2.1.5. Zur Sicherung der Uferböschungen und Beschattung des Gewässerlaufes sind geeignete Be
pflanzungsmaßnahmen entsprechend der Planung mit standortgerechten, einheimischen Gehöl
zen vorzunehmen. Hierbei ist darauf zu achten, dass eine ausreichende Anzahl an Gehölzen auch 
nah im Bereich der Mittelwasserlinie (bevorzugt Schwarzerlen) gepflanzt wird. Die Wurzeln der Er
len müssen in das Bachbett einwachsen können. So können sich wichtige Strukturen im Gewässer 
ausbilden. Die Bepflanzung des Gewässerlaufes soll möglichst zeitgleich mit den Baumaßnahmen 
am Gewässer, spätestens jedoch in der dem Abschluss der Maßnahme folgenden Pflanzperiode in
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Abstimmung mit dem Landratsamt Ravensburg - Bau- und Umweltamt, Sachgebiet Oberflächenge
wässer- zu erfolgen.

2.1.6. Im Bereich Bachabschnitt Geigensack sind in der Niedrig- /Mittelwasserrinne abschnittsweise 
zusätzlich gumpenartige Vertiefungen auszubilden, damit in Trocken- und Niedrigwasserzeiten 
Rückzugsräume für die aquatische Tierwelt verbleiben.

2.2. Gewässerdurchlässe

2.2.1. Die Bestimmungen der DIN 19661-1 Wasserbauwerke sind bei der Bauausführung zu beachten.

2.2.2. Um die hydraulischen Ein- und Auslaufverluste gering zu halten, ist der Ein- und Auslaufbereich 
an den Gewässerdurchlässen jeweils trichterförmig auszubilden.

2.2.3. Auch in den Gewässerdurchlässen ist für jeden Abflusszustand ein gebündelter Abfluss ohne 
Abstürze herzustellen. Im Gewässerdurchlass ist die Gewässersohle so zu gestalten, dass auch ins
besondere bei Niedrig- und Mittelwasser eine ausreichende Wassertiefe für die aquatische Fauna 
zur Verfügung steht. Darüber hinaus ist der Bauwerksbereich an derSulpacher- und Zeppelinstraße 
so zu gestalten, dass bei niedrigen und mittleren Abflüssen beidseitige Uferbermen als Querungs- 
hilfe für die amphibische und terrestrische Tierwelt vorhanden sind. Die Uferbermen sollen nur 
unmittelbar über dem Mittelwasserspiegel herausragen und sind in die weiterführenden Uferbö
schungen zu integrieren.

2.2.4. Die Gewässerstrecken und die Gewässerdurchlässe sowie insbesondere das Einlaufbauwerke an 
der Hirschstraße sind in regelmäßigen Abständen insbesondere nach Elementarereignissen (Gewit
ter, Sturm, Hochwasser, Eisgang usw.) auf deren Funktionsfähigkeit zu überprüfen. Notwendige 
Unter-haltungsarbeiten sind regelmäßig durchzuführen. Mähgut ist aus Gründen der Abdrift- und 
Verstopfungsgefahr an Durchlässen aus dem Abflussquerschnitt abzuräumen.

2.2.5. Die Verdolung DN 800 in der Hirschstraße ist geeignet beim Einstau unter Druckeinfluss das er
mittele außergewöhnlichen Starkregenereignis von 4,5 m3/s noch gerade knapp schadlos abzulei
ten. Dessen ungeachtet kann eine Überlastung dieser Verdolung bei einer unvorhergesehenen 
Überlagerung ungünstiger Einflüsse (auch z.B. Verklauselung/Verstopfung am Einlaufgitter) der der 
extremen Starkregenereignissen nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
Die Straßenoberfläche der Hirschstraße im Bereich des bestehenden Gewässerdurchlasses DN800 
muss im Falle eines Überstaus (z.B. Verstopfung Einlaufbauwerk) als Notentlastung möglichst mul
denartig so ausgebildet werden, das Überlaufwasser schadlos in Richtung Westen in den neuen 
Bachlauf abgeführt wird. Eine Notentlastung über die Hirschstraße in südliche Richtung in die Orts
lage Baindt muss aufgrund des hohen Schadenspotential verhindert werden. Hierzu ist im Zuge 
dem Ausbau der Zufahrtsstraße der Zeppelinstraße geplant die Längs- und Querneigung der Hirsch
straße entsprechend umzugestalten. Reichen diese Maßnahme nicht wirksam aus sind weitere Vor
sorgemaßnahme für einen schadlose Notentlastung zu prüfen (z.B. mobile
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Hochwasserschutzanlage, Einbau zusätzlicher Notentlastungsrohre etc.). Die Detailbauausführung 
ist mit dem Landratsamt Ravensburg, Bau- und Umweltamt/Sachgebiet Oberflächengewässer, vor 
Baubeginn einvernehmlich abzustimmen.

3. Fischereiliche Auflagen

3.1. Der freie und gleichmäßige Abfluss der ankommenden Wassermengen muss während der Bauzeit 
gewährleistet sein. Es darf kein Wasser in Stauanlagen zurückgehalten und stoßweise abgelassen 
werden.

3.2. Das Gewässer und umliegende Flächen dürfen durch die Baumaßnahme nicht mehr als unvermeid
bar beeinträchtigt werden. Es sind alle Maßnahmen zu treffen, die geeignet sind, eine Verunreini
gung des Wassers (auch Grundwasser), vor allem durch wassergefährdende Stoffe, (z.B. Zement
brühe, Treibstoffe, Holzschutzmittel, Öle, Farben, usw.) zu vermeiden. Dasselbe ist für die Baustel
leneinrichtung und entsprechender Wartung der Baumaschinen beachten. Auf die Haftung gern. 
§ 89 WHG wird hingewiesen.

3.3. Die Fischereiausübungsberechtigten oder deren Pächter (Kreisfischereiverein Ravensburg e. V.) 
sind rechtzeitig vor Baubeginn (mindestens zwei Wochen) schriftlich zu informieren, um ihnen Ge
legenheit zu geben, Schädigungen des Fischbestandes zu verhindern (vgl. § 38 WG). Die Kosten für 
eventuell notwendige Maßnahmen zur Rettung des Fischbestandes sind einvernehmlich mit den 
vorgenannten Personen zu regeln.

3.4. Arbeiten die eine Sedimentfahne in den „Oberen Bampfen" freisetzen, dürfen nicht in der Laichzeit 
und der Zeit des Brutaufkommens der vorhandenen Fischfauna (Oktober bis Ende April) durchge
führt werden.

4. Naturschutzfachliche Auflagen

4.1.Totholz und Wurzeln, die als Strömungshindernis in den Bachlauf eingebracht werden, sind gegen 
Abschwemmungen in geeigneter Weise zu befestigen.

4.2.Sollten Ansaaten der Ufersaummischung und der Saatgutmischung für Extensivgrünland vor der 
Etablierung des Biotoptyps abgeschwemmt werden, sind diese zu erneuern.

4.3. Bauarbeiten am bestehenden Wiesengraben am nördlichen Rand des geplanten Wohngebiets 
„Bühl" sind zum Schutz von Amphibien von Mai bis Oktober auszuführen. Dies betrifft ggfs, auch 
temporär trockenfallende Grabenabschnitte.

4.4. Bezug nehmend auf die geplanten Aufwertungs- und Pflegemaßnahmen nach den Lageplänen 
4_20.1-PfP und 4_20.2-PfP vom 12.08.2021 sind auf der gesamten Fließstrecke 10 % mehr gewäs
serbegleitende Gehölze zu pflanzen, ausgenommen Weiden.
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4.5. Nach 3 und 5 Jahren der erstmaligen Gehölzbepflanzung ist ein Monitoring durchzuführen. Werden 
dabei abgängige Gehölze festgestellt, sind diese nachzupflanzen.

4.6. Die Erlenpflanzungen ist entgegen dem Bepflanzungsplan nicht gleichmäßig, sondern der vorgese
henen Dynamik des Baches anzupassen.

5. Auflagen zu Altlasten und Bodenschutz

5.1. Das Bodenschutzkonzept ist bei der Bauausführung umzusetzen und einzuhalten.

5.2. Bei der Bauausführung ist auf einen fachgerechten und schonenden Umgang mit dem Boden zu 
achten.

5.3. Anfallender Bodenaushub ist entsprechend seiner Eignung im Sinne des Bundes-Bodenschutzgeset- 
zes zu verwerten.

5.4. Bei allen Bodenarbeiten mit Oberboden (Humus) und kulturfähigem Unterboden sind die Vorgaben
der DIN 19731 „Verwertung von Bodenmaterial"; 
der DIN 18915 „Bodenarbeiten",
der DIN 19639 „Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben" und 
von Heft 10 vom Mai 1999 „Erhaltung fruchtbaren und kulturfähigen Bodens bei Flächeninan
spruchnahme" vom Ministerium für Umwelt Baden-Württemberg 

einzuhalten.

5.5. Bei der Bauausführung sind Oberboden, kulturfähiger Unterboden und unverwittertes Untergrund
material (C-Horizont) bei Ausbau, Transport und Lagerung und ggf. Wiederverwertung jeweils zu 
trennen.

5.6. Bodenarbeiten sind nur bei geeigneter Witterung und gut abgetrocknetem, bröseligem Boden 
durchzuführen.

5.7. Bei einer Zwischenlagerung von Bodenmaterial sind die Mieten nach DIN 19731 trapezförmig anzu
legen, die Oberfläche der Mieten zu glätten und bei einer Lagerungsdauer von mehr als 3 Monaten 
mit stark wasserzehrenden, tiefwurzelnden Pflanzen zu begrünen. Die maximale Höhe von Oberbo
denmieten darf 2 m, die von kulturfähigem Unterboden 3 m nicht übersteigen. Der Boden ist locker 
zu schütten. Ein Befahren der Mieten oder ihr Missbrauch als Lagerplatz sind nicht zulässig.

5.8. Baustelleneinrichtungs- und Lagerflächen sind auszuweisen und abzugrenzen. Der Boden ist durch 
geeignete Maßnahmen vor Verdichtung zu schützen.
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5.9. Die Flächen außerhalb des Baufeldes sind als Tabuflächen abzugrenzen und dürfen nicht befahren 
werden.

5.10. Maßnahmen zur Vermeidung und zur Beseitigung von Bodenverdichtungen incl. Rückbau sind 
durchzuführen.

5.11. Bei der Verwertung von Oberboden und kulturfähigem Unterboden sind diese entsprechend 
ihrer ursprünglichen Schichtung möglichst verdichtungsfrei wieder einzubauen.

5.12. Ggf. anfallendes kontaminiertes oder verunreinigtes Bodenmaterial ist entsprechend den ge
setzlichen Regelungen zu verwerten bzw. zu entsorgen.

6. Denkmalschutzrechtliche Auflage

Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten archäologische Funde oder Befunde entdeckt wer
den, ist dies gemäß § 20 Denkmalschutzgesetz (DSchG) umgehend einer Denkmalschutzbehörde, der Ge
meinde oder dem Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart (Referat 84.2) anzuzei
gen. Ansprechpartner sind beim Landesamt für Denkmalpflege sind Herr Dr. Mathias Mensch, ma- 
thias.hensch(5)rps.bwl.de, Tel.: 07071/7572449 und/oder Frau Dr. Julia Goldhammer, iulia.goldham- 
mer@rps.bwl.de,Tel. 07735/93777-126. Archäologische Funde (Keramikreste, Metallteile, Knochen, 
Steinwerkzeuge etc.) oder Befunde (Mauerreste, Brandschichten, auffällige Erdverfärbungen, Gräber etc.) 
sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern 
nicht die Denkmalschutzbehörde oder das Landesamt für Denkmalpflege mit einer Verkürzung der Frist 
einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. Bei der Si
cherung und Dokumentation archäologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bau
ablauf zu rechnen. Ausführende Baufirmen sind schriftlich in Kenntnis zu setzen.

IV. Sachverhalt und Verfahren

1. Sachverhalt

Die Gemeinde Baindt beantragt mit Schreiben vom 29.07.2021 die Planfeststellung zur Umsetzung, der 
im Handlungskonzept zum Starkregenrisikomanagement vorgeschlagenen Maßnahmen zur Vorflut
schaffung und zum Gewässerausbau, um die Oberflächenabflüsse auch bei Starkregenereignissen zu 
sammeln und schadlos an der bestehenden Bebauung im Bereich „Geigensack" und „Bühl" vorbeizulei
ten.

Die Bestandsbebauung entlang der Hirschstraße- und Siemensstraße ist in der Vergangenheit wieder
holt von Überflutungsereignissen betroffen worden, die offensichtlich auf erhebliche Oberflächenab
flüsse bei Starkregenereignissen aus den östlichen angrenzenden Hangflächen beruhen und teils erheb
liche Schäden an Wohnbebauungen verursacht haben. Die zwischenzeitlich vorliegenden Ergebnisse 
aus der Risikoanalyse und Handlungskonzept des Starkregenrisikomanagement vom 27.11.2020,

Seite 9

mailto:iulia.goldham-mer@rps.bwl.de
mailto:iulia.goldham-mer@rps.bwl.de


erarbeitet von Fassnacht Ingenieure GmbH, hat die Abflussbildung auf der östlichen Hanglage und de
ren resultierenden Gefahren für die bestehende Wohnbebauung sowie für zukünftige geplante Bebau
ung Bühl deutlich bestätigt.

Für den geplanten o.g. Hochwasserschutz wurde eine Nutzen-Kosten-Analyse durchgeführt. Unter Ein
beziehung der sozioökonomischen Faktoren und Empfindlichkeitsprüfung ergibt sich ein Nutzen-Kos- 
ten-Verhältnis von 1,025 (Stand 2021). Damit stellt das Vorhaben eine sinnvolle und zur Umsetzung 
empfohlene Maßnahme dar.

Gewässerausbaumaßnahme:
Anlass für den Gewässerausbau war die Feststellung, dass der bestehende Wiesengraben „Gewässer
lauf Bühl" und auch die weiterführende bestehende Gewässerverdolung DN 300 in der Hirschstraße 
hydraulisch nicht ausreichend dimensioniert sind. Der Wassergraben „Gewässerlauf Bühl" Profil 0+000 
bis 0+277 wird daher für einen außergewöhnliches Starkregenereignis ausgebaut (Abflusskennwerte: 
NW bis MW 15 ca. 15-20 l/s, HQ 100 0,81 m3/s, außergewöhnliches Starkregenereignis bis 4,5 m3/s). 
Die bestehende Verdolung DN 300 in der Hirschstraße wird aufgegeben und die zukünftigen anfallen
den Oberflächenwasserabflüsse nach Westen in Richtung Gewässersystem „Oberen Bampfen" abgelei
tet. Im Zuge des Baugebiets Geigensack wurde im Vorgriff das bestehende Einlaufbauwerk im Bereich 
der Hirschstraße mit Gewässerverdolung DN 800 erstellt und diente bisher als Übergangslösung als No
tentlastung bei hydraulischer Überlastung der DN 300 Ablaufleitung.
Ein neuer weiterführender Gewässerlauf „Gewässerlauf Geigensack" Profil 0+000 bis 0+307 wird her
gestellt. Zusammen mit der Gewässerquerung der Hirschstraße und Sulpacher Straße ist dieser in der 
Lage außergewöhnliche Starkregenereignisse schadlos abzuleiten.
Im weiteren Verlauf nach der Sulpacher Straße wird der verlandete trockengefallene Graben auf eine 
Länge von ca. 80 m durch naturnahe Ausgestaltung ertüchtigt und an das Sohlniveau der einmündenden 
wasserführenden Bachverdolung „Wassergraben Nord" angebunden.

Zur Querung des neuen Bachlaufes sind folgende Bauwerke erforderlich:

Bauwerk 1: bei Profil 0+ 316 ein nach unten offenes Rechteeckprofil mit einer Länge 10m LW 4,8m,
LH 1,4 m

Bauwerk 2: bei Profil 0+230 Durchlass Zeppelinstraße Maulquerprofil MB 6 bei Profil Länge 18,25 m, LW 
3,5m, LH 1,8 m
Bauwerk 3: Walddurchlass DN 800 bei Fist.Nr. 379.

Im Zuge der Gewässerausbaumaßnahme wird sich das bisherige Wasserregime verändern. Die bisherige 
Ableitung des Außeneinzugsgebiets oberhalb Bühls einschließlich neuer Bauflächen wird zukünftig nicht 
mehr über den Sulzmoosbach (bisher 2/3 Außeneinzugsgebiet), sondern diese Wassermengen (auch 
Starkregen) auch über das Gewässersystem „Oberer Bampfen" abgeleitet. Die Auswirkungen auf die 
Zunahme der Abflüsse im Hochwasserfall betragen auf den „Bampfen" je nach Jährlichkeit (HQ2-
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HQ100) zwischen ca. 7,3 -10,7 % sowie Abnahme der Zuflüsse auf den Sulzmoosbach zwischen 5,4 - 5,8

2. Verfahren

2.1 Zuständigkeit

Nach §§ 68 Abs. 1, 70 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in Verbindung mit §§ 72 ff Verwaltungsver
fahrensgesetz (VwVfG) ist für die wesentliche Umgestaltung eines Gewässers, als Gewässerausbau im 
Sinne von § 67 Abs. 2 WHG, ein Planfeststellungsverfahren erforderlich. Für das Planfeststellungsver
fahren ist das Landratsamt Ravensburg gemäß § 82 Abs. 1 Satz 1 Wassergesetz (WG) und § 80 Abs. 2 
Nr. 3 WG i. V. m. § 15 Abs. 1 Nr. 1 Landesverwaltungsgesetz (LVG) die sachlich zuständige Behörde. Die 
örtliche Zuständigkeit des Landratsamtes Ravensburg ergibt sich aus § 3 Abs. 1 Nr. 1 VwVfG.

2.2 Anträge und Anhörungsverfahren

Aufgrund des Antrages der Gemeinde Baindt vom 29.07.2021 wurde das Verfahren für den Gewässer
ausbau im Rahmen der Verfahrenskonzentration in einem Planfeststellungsverfahren durchgeführt 
(§ 68 WHG).

Das Anhörungsverfahren wurde gemäß § 73 Abs. 2 VwVfG am 25.08.2021 eingeleitet. Das Landratsamt 
Ravensburg hat folgende Träger öffentlicher Belange angehört: 1 2 3

1. Regierungspräsidium Tübingen - Fischereibehörde
2. anerkannte Naturschutzverbände
3. Landratsamt Ravensburg

• Bau- und Umweltamt -SG 403 Naturschutz-
• Bau- und Umweltamt -SG 404 Oberflächengewässer (Fachtechnik)-
• Bau- und Umweltamt -SG 407 Altlasten, Bodenschutz-
• Bau- und Umweltamt -SG 408 Abwasser, Grundwasser, Abbauvorhaben-

Die Öffentlichkeitsbeteiligung nach §§ 68 Abs. 1, 70 Abs. 1 WHG in Verbindung mit § 73 Abs. 3 und 5 
VwVfG erfolgte in der Zeit vom 30.05.2022 bis einschließlich 30.06.2022. Die Planunterlagen lagen in 
dieser Zeit bei der Gemeinde Baindt während der Dienststunden öffentlich zur Einsicht aus. Dies wurde 
im amtlichen Mitteilungsblatt der Gemeinde Baindt am 27.05.2022 bekannt gemacht. Im Übrigen konn
ten während der Auslegungsfrist die Planunterlagen auf der Homepage der Gemeinde Baindt digital 
eingesehen werden. Innerhalb der Einwendungsfrist gingen keine Einwendungen gegen das Vorhaben 
ein.
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2.3 Vorprüfung des Einzelfalls nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP-Vor-
prüfung) und Öffentlichkeitsbeteiligung nach Umweltverwaltungsgesetz (UVwG)

Nach § 7 Abs. 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) und Ziffer 13.18.1 der 
Anlage 1 zum UVPG wurde eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls durchgeführt. Diese ergab, dass 
für das beantragte Vorhaben keine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü
fung besteht, da nach Einschätzung der Behörde aufgrund überschlägiger Prüfung unter Berücksichti
gung der in Anlage 3, Nr. 1, 2, 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien keine erheblichen nachteiligen Um
weltauswirkungen zu erwarten sind, die nach § 25 UVPG zu berücksichtigen wären. Das Ergebnis der 
UVP-Vorprüfung ist der Öffentlichkeit gemäß § 5 Abs. 2 UVPG i.V.m. § 21 Umweltverwaltungsgesetz 
(UVwG) am 13.04.2022 auf der Homepage des Landratsamtes Ravensburg bekannt gegeben worden. 
Die Dokumentation über die allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls gern. § 7 Abs. 7 UVPG ist der Öffent
lichkeit nach den Bestimmungen des Umweltverwaltungsgesetz (UVwG) und dem Umweltinformations
gesetzes (UIG) beim Landratsamt Ravensburg -Bau- und Umweltamt-, Gartenstr. 107, 88212 Ravens
burg zugänglich.

Die Bewertung der Umweltauswirkungen und die Berücksichtigung des Ergebnisses der UVP-Vorprü
fung wurde gemäß § 12 UVPG bei der Planfeststellung berücksichtigt.

Weitere Ausführungen hierzu siehe unter V. Begründung/3. Darstellung und Bewertung der Umwelt
auswirkungen.

V. Begründung

1. Planrechtfertigung
l.l.Gegenwärtiger Zustand/Zielsetzung

Von der Gemeinde Baindt wurde das Ingenieurbüro Fassnacht Ingenieure GmbH beauftragt, die Plan
unterlagen für die Hochwasserschutzmaßnahme zu erstellen. Zielsetzung ist die Senkung des Hochwas
serrisikos bzw. das Überschwemmungsrisiko bei Hochwasserereignissen, sowie bei Starkregenereignis
sen.

l.Z.Begründung Planfeststellung

Bei der Hochwasserschutzmaßnahmen handelt es sich um die Neuanlage eines Bachverlaufes sowie die 
Anpassung des vorhandenen Bachverlaufes. Der Bachverlauf mündet anschließend in den „Oberen 
Bampfen" Gewässer II. Ordnung. Die Maßnahme stellt einen Gewässerausbau nach § 67 Abs.2 WHG 
dar. Nach § 68 Abs. 1 WHG bedarf der Gewässerausbau der Planfeststellung.

Der Planfeststellungsbeschluss darf gemäß § 68 Abs. 3 Nr. lund Nr. 2 WHG nur ergehen, soweit von 
dem Ausbau eine Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit, insbesondere eine erhebliche und 
dauerhafte, nicht ausgleichbare Erhöhung der Hochwasserrisiken oder eine Zerstörung natürlicher
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Rückhalteflächen, nicht zu erwarten ist und andere Anforderungen nach dem WHG und sonstigen öf
fentlich-rechtlichen Vorschriften erfüllt werden.

Eine Planfeststellung trägt ihre Rechtfertigung nicht in sich selbst. Sie bedarf der gesonderten Rechtfer
tigung. Die Planfeststellung muss vernünftigerweise geboten sein. Die von der Gemeinde Baindt geplan
ten Maßnahmen entsprechen diesen Anforderungen, da mit der vorliegenden Planung ein neuer Bach
verlauf ausgebaut wird, wodurch nicht nur ein HQ100 - Schutz erreicht wird, sondern auch bei Starkre
genereignisse ein Schutz geboten wird. Andere Anforderungen nach diesem Gesetz sowie sonstige öf
fentlich-rechtliche Vorschriften werden wie im Folgenden dargestellt durch den festgestellten Plan er
füllt.

Die Planfeststellung ist daher vernünftigerweise geboten.

Der Kreis der Betroffenen ist bei diesem Vorhaben nur schwer abgrenzbar. Deshalb kommt nach § 74 
Abs. 6 VwVfG ein Verfahren zur Plangenehmigung nicht in Betracht, sondern es war ein Planfeststel
lungsverfahren durchzuführen.

2. Begründung der Nebenbestimmungen

Um Beeinträchtigungen des Wohles der Allgemeinheit und Verletzungen anderer öffentlich rechtlicher 
Vorschriften zu vermeiden bzw. auszugleichen, die zu einem Versagen der Planfeststellung (§ 68 Abs. 3 
WHG) führen könnten, wurden gern. § 13 WHG i.V.m. § 36 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1 bis Nr. 5 VwVfG ent
sprechende Nebenbestimmungen aufgenommen.

Die Nebenbestimmungen sind erforderlich und geeignet, um eine plangemäße Ausführung zu gewähr
leisten, sie wurden aus technischen, wasserwirtschaftlichen, gewässerökologischen und naturschutz
fachlichen Gründen festgesetzt. Einzelne Nebenbestimmungen werden wie folgt begründet:

Zu Ziffer III. Nr. 1.2
Die Abnahme der Maßnahmen wird gemäß § 78 Abs. 2 WG angeordnet, um die ordnungsgemäße Aus
führung und die Funktionstüchtigkeit der Hochwasserschutzmaßnahmen zu gewährleisten.

Zu Ziffer III. Nr. 2 Auflagen zum Wasserbau
Um bei den Baumaßnahmen im und am Gewässer die erforderliche Sorgfalt und den Schutz des Gewäs
sers nach § 6 WHG zu gewährleisten, sind die unter Ziffer III. Nr. 2 genannten Auflagen notwendig.

Zu Ziffer III. Nr. 3, 4 naturschutzrechtliche und fischereiliche Auflagen
Die unter Ziffer III. Nr. 3, 4 aufgeführten Auflagen sind insgesamt erforderlich und angemessen um die 
naturschutzrechtlichen Vorgaben einzuhalten.
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3. Darstellung und BewerturiR der Umweltauswirkungen

B.l.UVP-Vorprüfung

Die Gemeinde Baindt beantragt die wasserrechtliche Planfeststellung nach § 68 Abs. 2 WHG für die 
Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen auf Grundlage des Starkregenrisikomanagementkon
zepts:

einen neuen, offenen Bachverlauf mit Anbindung an den „Oberen Bampfen" auf Fist. Nr. 142, 
389, 389/1 Gemarkung Baindt
Verlegung und Ausbau des bestehenden Bachlaufes auf Fist. 455/9, 131/1, 137/1 und 453 Ge
markung Baindt
Querungen für die Sulpacher Straße, Hirschstraße, Zeppelinstraße

Da dieses Vorhaben in den Anwendungsbereich des UVPG / UVwG fällt, wurde eine standortbezogene 
Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 7 Abs. 2 UVPG / § 11 UVwG durchgeführt. Im Rahmen der Vorprü
fung wurde festgestellt, dass für das beantragte Vorhaben keine Verpflichtung zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. Das Vorhaben kann nach Einschätzung des Landratsamtes 
Ravensburg - Bau und Umweltamt/ Sachgebiet Oberflächengewässer aufgrund überschlägiger Prüfung 
unter Berücksichtigung der in Anlage 3, Nr. 1, 2, 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien keine erheblichen 
nachteiligen Umweltauswirkungen haben, die nach § 25 UVPG zu berücksichtigen wären. Wesentliche 
Gründe hierbei sind:

1. Die Umsetzung der obengenannten Maßnahmen hat keinen erheblichen Einfluss auf die Um
weltgüter Luft, Klima, Landschaft, Kultur- und Sachgüter, Tiere/Pflanzen und biologische Vielfalt 
sowie Mensch.

2. Unter besonderer Berücksichtigung der folgenden Gebiete konnten keine Belastungen der 
Schutzgüter unter besonderer Berücksichtigung der Schutzgebiete festgestellt werden:

a. Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf das Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Gebiet "Schus- 
senbecken mit Tobelwäldern südlich Blitzenreute" Nr. 8223-311 können wegen der Ent
fernung ausgeschlossen werden, 2.3.1. und 3.4. der Anlage 3 UPVG

3. Weitere Schutzgüter nach Anlage 3 des UVPG:
a. Wasser:

Westlich des Plangebietes verläuft der „Obere Bampfen" Gewässer II. Ordnung. Bei ei
nem Hochwasserereignis wird durch den Hochwasserschutzgraben das Wasser aus dem 
Retentionsraum in den „Oberen Bampfen" abgeleitet. Ein direkter Eingriff entsteht 
dadurch nicht. Durch die hydraulische Abschätzung des Ingenieurbüros Fassnacht Inge
nieure GmbH ergibt sich eine Zunahme der Abflussmengen im Bereich des "Oberen 
Bampfen" und eine Abnahme der Abflussmengen im Bereich des „Sulzmoosbaches", da 
bisher ein Großteil des Abflusses bisher in den „Sulzmoosbach" eingeleitet wird. Die 
veränderten Abflussmengen liegen hier bei einer Zunahme der Abflussmenge im Be
reich des "Oberen Bampfen" von etwa 7,3 % (bei HQ100) - max. 10,7 % (bei HQ2), sowie
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bei einer Abnahme im „Sulzmoosbach" von etwa 5,4 % (bei HQ.2) - max. 5,8 % (bei 
HQ100).

b. Boden/Fläche:
Die Planung bedarf einer Fläche von etwa 0,17 ha. Durch die Planung wird kein Boden 
versiegelt. Im Bereich der Neuanlage kommt es ggf. stellenweise zu Verdichtungen. Eine 
Inanspruchnahme zusätzlicher Flächen nicht vorgesehen.

Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen von weiteren Schutzgütern nach Anlage 3 des UVPG kön
nen unter Berücksichtigung der vorsorglichen Vorkehrungen ausgeschlossen werden.

3.2. Flora-Fauna- Habitat

Das Natura 2000 Gebiet Nr. 8223-311 „Schussenbecken mit Tobelwäldern südlich Blitzenreute" ist von 
den geplanten Maßnahmen nicht betroffen. Bei Einhaltung der unter Ziffer III aufgeführten Nebenbe
stimmungen sind erhebliche Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele und des Schutzwecks der Natura 
2000-Gebiete nicht zu erwarten.

3.3. Europäische Wasserrahmenrichtlinien - Richtlinie 2000/60/EG (WRRL)

Flinsichtlich der Oberflächengewässer wurden die Ziele der WRRL im WHG vom 31.07.2009 und mit den 
darauffolgenden Änderungen übernommen, insbesondere die Bewirtschaftungsziele nach §§ 27 ff. 
WHG (vgl. auch §§ 82 ff. WHG) geben die Forderungen der WRRL nach einem guten ökologischen und 
chemischen Zustand der Oberflächengewässer wieder. Die Bewirtschaftungsziele, konkretisiert durch 
die Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme sind bei der Zulassung des Vorhabens zu be
rücksichtigen.

Nach § 27 Abs. 1 WHG sind die oberirdischen Gewässer so zu bewirtschaften, dass eine Verschlechte
rung ihres ökologischen und chemischen Zustandes vermieden und ein guter ökologischer und chemi
scher Zustand erhalten oder erreicht werden.

Für das vorliegende Vorhaben sind deshalb sowohl das Verschlechterungsverbot, als auch das Verbes
serungsgebot zu berücksichtigen und zu überprüfen.

Nach dem Bewirtschaftungsplan Baden-Württemberg 2015, BG Alpenrhein/Bodensee ist von dem Vor
haben der „Obere Bampfen" und „Bampfen" tangiert. Dieser liegt im Oberflächenwasserkörper bzw. 
Flusswasserkörper „Schüssen unterhalb Wolfegger Ach" Nr. 11-03. Dieser Flusswasserkörper verläuft 
über eine Länge von 114 km.

Im Steckbrief (Teil A) der Begleitdokumentation zum BG Alpenrhein/Bodensee (BW) vom Dezember 
2015 für den Bewirtschaftungszyklus 2016-2021 wurde der ökologische Zustand des Flusswasserkörpers 
„Schüssen unterhalb Wolfegger Ach" Nr. 11-03 als mäßig eingestuft. In Bezug auf die Einstufung der 
einzelnen biologischen Qualitätskomponenten sowie die hydromorphologischen und physikalisch
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chemische Qualitätskomponenten in Unterstützung der biologischen Komponenten wird auf die Dar
stellungen im Steckbrief verwiesen.

Verschlechterungsverbot nach Art. 4 Abs. 1 Buchstabe a) Ziff. i) WRRL, konkretisiert durch § 27 Abs. 1
Nr. 1 WHG:

Verschlechterungen bezüglich des „Oberen Bampfen" sind nicht zu erwarten. Bezogen auf den Fluss
wasserkörper Nr. 11-03 lässt sich zumindest eine klassenrelevante Auswirkung auf die biologischen Qua
litätskomponenten ausschließen.

Bei der Umsetzung des Vorhabens gelangen keine Stoffe von dem neu geschaffenen Gewässer in den 
„Obere Bampfen". Der mäandrierende Verlauf des neu geschaffenen Baches führt zu einer Ablagerung 
der Stoffe in den Bereichen geringer Strömungsintensität und puffert somit den Stoffeintrag in den 
„Oberen Bampfen".

Das zufließende Niederschlags- bzw. Oberflächenwasser kann zudem zu einer Verschlechterung der 
Temperaturverhältnisse im Bachlauf und so zu einer Zufuhr kalten bzw. warmen Wassers in den „Oberen 
Bampfen" führen. Laut der Abschätzung der hydraulischen Auswirkungen" durch die Fassnacht Ingeni
eure GmbFI kommt es im Bereich des „Oberen Bampfen" zu einer Zunahme der Abflussmenge von ca.
7,3 % bis 10,7 %. Im südlich gelegenen „Sulzmoosbach" hingegen wird es durch den Hochwasserschutz
graben zu einer Abnahme der Abflussmenge kommen (um ca. 5,4 % bis 5,8 %). Folglich ändern sich die 
hydrologischen bzw. hydrodynamischen Verhältnisse bei Starkregen/Hochwasserereignissen zwar inner
halb der einzelnen Zuflüsse „Bampfen", gleichen sich aber gegenseitig weitestgehend wieder aus. Ins
gesamt kann es durch die Neuanlage des Bachlaufes zu hydraulischen, stofflichen und thermischen Ver
änderungen kommen. Allerdings sind diese Auswirkungen zeitlich auf Starkregen-/Hochwasserereig- 
nisse begrenzt. Dadurch werden jedoch die physikalisch-chemischen Qualitätskomponenten in Unter
stützung der biologischen Qualitätskomponenten nicht beeinträchtigt.

Gesamtbewertung - ökologischer Zustand WK 11-03 „Schüssen unterhalb Wolfegger Ach"
Der Oberflächenwasserkörper 11-03 „Schüssen unterhalb Wolfegger Ach" befindet sich derzeit in einem 
„mäßigen" ökologischen Zustand. Bei Würdigung der biologischen Qualitätskomponenten und der un
terstützenden Qualitätskomponenten der europäischen Wasserrahmenrichtlinie ergeben sich keine 
Hinweise auf zu erwartende Verschlechterungen durch die Umsetzung der vorliegenden Planfeststel
lung. Insbesondere eine klassenrelevante Verschlechterung einer biologischen Qualitätskomponente 
und damit eine Verschlechterung des ökologischen Zustandes sind nicht zu erwarten.

4. Abwägungserhebliche Belange

4.1. Private Belange

Während des Planfeststellungsverfahrens wurden keine Einwände von privater Seite vorgebracht.
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4.2 Belange der Naturschutzverbände

Die vorgebrachte Stellungnahme der Naturschutzverbände konnte durch Auflagen abgehandelt wer
den. Der Forderung, die Erlenpflanzung soll nicht gleichmäßig verteilt werden, sondern der vorgesehen 
Dynamik des Baches angepasst werden, wurde in Auflage unter III.Nr.4.6 nachgekommen.

Außerdem wurde bezüglich der geforderten weiteren Bepflanzung in der Auflage III.Nr. 4.4 eine 10 % 
höhere gewässerbegleitende Bepflanzung festgesetzt.

Zu den empfohlenen weiteren zusätzlich eingebrachten Initialmaßnahmen wurde Auflage III.Nr.2.1.3 
aufgenommen.

Dann wurde gefordert, den geringen Abstand aus dem Regelschnitt in 4-11.1-RQ bei 0+250 zu vermei
den.
Während der Planungsphase wurde eine Verdolung des Bereiches angedacht, dies wurde jedoch aus 
gewässerökologischer Sicht verneint. Aufgrund der Flächenverfügbarkeit kann der Regelschnitt nicht 
anders hergestellt werden.

Bezüglich der Erstellung von Versickerungsmulden ist es aufgrund der Versickerungsunfähigkeit des 
dort befindlichen Bodens nicht möglich, bei Starkregenereignissen das Niederschlagswasser in Versi
ckerungsmulden zu fassen. Das Niederschlagswasser, welches aus dem Baugebiet Bühl fließt, wird im 
geplanten Retentionsbecken separat abgeleitet.

4.3 Öffentliche Belange

Es wurden keine öffentlichen Belange vorgebracht, die nicht durch Nebenbestimmungen minimiert 
bzw. ausgeglichen werden können. Das sind im Einzelnen:

4.3.1. Wasserhaushalt und Flochwasserschutz:
Die Grundsätze des § 6 WFIG werden beachtet. Die Umsetzung der im Flandlungskonzept zum Starkre
genrisikomanagement „Bühl/Geigensack" vorgeschlagenen Maßnahmen dient dem Ziel schadlose Ab
flussverhältnisse herzustellen. Darüber hinaus werden die Bewirtschaftungsziele der §§ 27 ff WFIG 
durch die Maßnahme nicht gefährdet.

4.3.2. Naturschutzrechtliche Belange
Es sind keine erhebliche Beeinträchtigung von Schutzgebieten oder Eingriffe in Natur und Landschaft 
mit den geplanten Maßnahmen verbunden. Durch die Auflagen unter Ziffer III. Nr. 4 wird eine verträg
liche Umsetzung der Maßnahmen sichergestellt.
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4.3.3. Fischereiliche Belange:
Sofern die Auflagen unter Ziffer III. Nr. 3 beachtet werden; ist keine Beeinträchtigung für fischereiliche 
Belange zu erwarten.

4.3.4. Bodenschutz und Altlasten:
Bei der Einhaltung der Auflagen unter Ziffer III. Nr. 5 sowie die das Bodenschutzkonzept sind keine Be
einträchtigungen zu erwarten.

4.3.5. Denkmalschutz:
Sofern die Auflage unter Ziffer III. Nr. 5 beachtet wird, ist keine Beeinträchtigung für die denkmalschüt
zerischen Belange zu erwarten.

5. Versagungsgründe

Gemäß § 68 Absatz 3 Nummer 1 und Nr. 2 WHG darf ein Plan nur festgestellt oder genehmigt werden, 
wenn eine Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit nicht zu erwarten ist und andere Anforderun
gen nach dem WHG oder sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften erfüllt sind (VGH München 
BeckRS 2014, 51311; VG Ansbach BeckRS 2018, 20526; VG Würzburg BeckRS 2014,48031). Nr. 2 lehnt 
sich an § 12 WHG an und hat lediglich klarstellenden Charakter (BR-Drs. 280/09). Die in Abs. § 68 Absatz 
3 WHG enthaltene materiell-rechtliche Schranke für das planerische Abwägungsgebot führt dazu, dass 
die Planfeststellung zwingend zu versagen ist, wenn eine Beeinträchtigung des Allgemeinwohls nicht 
durch Bedingungen oder Auflagen ausgeglichen werden kann.

Die Voraussetzungen einer Versagung liegen nicht vor. Durch das geplante Vorhaben wird ein Hochwas
serschutz im Rahmen des Starkregenrisikomanagementplans für den Bereich „Bühl/Geigensack" in 
Baindt geschaffen. Die Hochwasserrisiken durch Starkregen werden durch die Schaffung unschädlicher 
Abflussverhältnisse minimiert. Durch die unter III. angeordneten Auflagen werden die durch das Vorha
ben verursachten Beeinträchtigungen des Wohls der Allgemeinheit verhütet, ausgeglichen oder auf ein 
zumutbares Maß reduziert.

Es bestehen keine zwingenden Versagungsgründe des Wasserrechts i.S.v. § 68 Abs. 3 WHG.

6. Abwägungsergebnis

Die Landratsamt Ravensburg - Bau- und Umweltamt/Sachgebiet Oberflächengewässer - kommt zum 
Ergebnis, dass nach Berücksichtigung öffentlicher und privater Belange sowie der Belange der Natur
schutzverbände das Vorhaben zuzulassen ist.

Die materielle Rechtmäßigkeit ist an § 68 Abs. 3 Ziffer 1, 2 und § 70 Abs. 1 WHG zu messen. Gemäß § 
70 Abs. 1, 5. 2 richtet sich die Planfeststellung für das Vorhaben, die dem öffentlichen Interesse dient, 
auch nach den allgemeinen Vorschriften, §§ 72 bis 78 VwVfG. Hieran orientiert sich auch die



Rechtmäßigkeit. Erforderlich ist daher auch eine Beachtung des Abwägungsgebots. Es müssen die von 
einer Planung berührten öffentlichen und privaten Belange sowie Einwände gegeneinander und unter
einander gerecht abgewogen werden.

Der Gewässerausbau dient zur Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen im Rahmen des Starkre
genrisikomanagementkonzepts und somit dem Wohl der Allgemeinheit.
Die Eingriffe bzw. Beeinträchtigungen des mit diesem Planfeststellungsbeschluss genehmigten Ausbau
vorhabens in die Belange der Naturschutzverbände (siehe IV .Nr. 4.2 „Belange der Naturschutzver
bände") sind gerechtfertigt und zulässig; sie wurden in der Entscheidung berücksichtigt. Die Belange 
der Wasserwirtschaft, der Fischerei, des Bodenschutzes, des Naturschutzes, des Artenschutzes usw. 
werden gewahrt.

Die Umweltverträglichkeitsvorprüfung hat ergeben, dass das Vorhaben als umweltverträglich einzustu
fen ist.

Der Plan wird somit gern. § 68 WHG festgestellt.

7. Begründung der Gebührenentscheidung (Ziffer 1.4)

Der Vorhabenträger ist als Gemeinde nach § 10 Abs. 2 Landesgebührengesetz (LGebG) gebührenbefreit. 
Eine Berechtigung des Vorhabenträgers, die Gebühren gemäß § 10 Abs. 5 S. 1 LGebG Dritten aufzuerle
gen oder sonst auf Dritte umzulegen, ist nicht ersichtlich.

VI. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Planfeststellungsbeschluss kann innerhalb eines Monates nach Bekanntgabe Klage beim 
Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Hausanschrift: Schubertstraße 11, 68165 Mannheim; 
Postanschrift: Postfach 103264, 68032 Mannheim) erhoben werden.

Vor dem Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg müssen sich die Beteiligten, außer in Prozesskos
tenhilfeverfahren, durch Prozessbevollmächtigte vertreten lassen (§ 67 Abs. 4 S. 1 Verwaltungsgerichts
ordnung (VwGO)). Wegen der zur Vertretung zugelassenen Personen wird auf § 67 Abs. 4 Sätze 3, 4, 7 
und 8 Verwaltungsgerichtsordnung sowie auf §§ 3 und 5 Einführungsgesetz zum Rechtsdienstleistungs
gesetz verwiesen.

Hinweis:
Beim Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg ist am 01.01.2018 der elektronische Rechtsverkehr 
eröffnet worden. Seit diesem Zeitpunkt können Schriftsätze rechtsverbindlich auch elektronisch einge
reicht werden (§ SSaVwGO). Einzelheiten über die Art und Weise der Einreichung von Dokumenten und 
die zulässigen Übermittlungswege finden Sie auf der Internetseite www.eiustice-bw.de. Eine normale 
E-Mail kann weiterhin nicht genutzt werden.
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VII. Hinweise

1. Trotz der Umsetzung der Gewässerausbaumaßnahme verbleibt an der Gewässerstrecke aufgrund 
des besonderen Gefahrenlage bei Starkregen ein Restrisiko an Überflutungsgefahr. Die Gewässer
strecke einschließlich der Bauwerke sollte daher in den Hochwasseralarm- und Einsatzplan der Ge
meinde mitaufgenommen werden.

2. Vor Beginn der Bauarbeiten ist die Lage von evtl, vorhandenen Ver- und Entsorgungsleitungen im 
Bereich der Baumaßnahme zu erkunden. Es sind alle Vorkehrungen zu treffen, um Beschädigungen 
von Leitungen zu vermeiden.

3. Auf die Haftung gern. § 89 WHG wird hingewiesen. Das Gewässer darf durch die Baumaßnahme 
nicht mehr als unvermeidbar beeinträchtigt werden. Es sind alle Maßnahmen zu treffen, die geeig
net sind, eine Verunreinigung des Wassers, vor allem durch wassergefährdende Stoffe, (z.B. Ze
mentbrühe, Treibstoffe, Holzschutzmittel, Öle, Farben, usw.) zu vermeiden. Dasselbe ist für die 
Baustelleneinrichtung und entsprechender Wartung der Baumaschinen beachten.

4. Das Außeneinzugsgebiet oberhalb der Hangabfanggräben wird teilweise als Ackerland bewirtschaf
tet. Aufgrund der Wasser-/Schlammproblematik bei Starkregen mit Verstopfungsgefahr der 
Hangabfanggräben sollte hier die Umwandlung in Grünland geprüft werden. Ggf. sollten entspre
chende Nutzungsvereinbarungen mit Bewirtschafter getroffen werden, (u.a. auch z.B. Ackerfur
chen quer zu Hang)

5. Die Öffnung des Bachlaufes bachabwärts von Fist.Nr. 154 bis zum „Bampfen" wäre aus gewässer
ökologischer Sicht nach wie vor sinnvoll und könnte zukünftig im Rahmen einer anstehenden Kom
pensationsmaßnahme umgesetzt werden.

6. Die Darstellung der Gewässerrandlinie im Lageplan Geigensack, Plan Nr. 4-10.2-LP-A entspricht der 
Außengrenze des Gewässerrandstreifens. Das geplante Retentionsbecken Bühl befindet sich im Ge
wässerrandstreifen. Im Zuge der Planung sind die einschlägigen Bestimmungen der Gewässerrand
streifen-Regelungen nach § 38 WHG und § 29 WG zu beachten.

Anlagen:
3 Mehrfertigungen der Entscheidung 
3 genehmigte Planunterlagen 
1 Baubeginns- und Fertigstellungsanzeige 
1 Bauleitererklärung Bauleiter Wasserbau 
1 Bauleitererklärung Ökologische Baubegleitung
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